
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/6/3 92/16/0174
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1993

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §33 TP16 Abs1 Z1 litd;

Beachte

Besprechung in AnwBl 1994/1, S 57-59;

Rechtssatz

Abweichend vom Einleitungssatz der TP 16 des § 33 GebG 1957 wird durch deren Abs 1 Z 1 lit d nicht der Abschluß

eines Gesellschaftsvertrages über eine ausländische Gesellschaft, sondern die Widmung inländischen Kapitals durch

eine ausländische Gesellschaft der Gebühr unterworfen (Hinweis E 10.6.1991, 90/15/0115).
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